
 

 

 

07. Juni 2023 
Freundliche Erinnerung: Auskunft- und Rechenschaftspflicht 

Sehr geehrte Verlagsvertreter*innen,  
sehr geehrte Agenturvertreter*innen,  
sehr geehrte Auftraggeber*innen, 

 
sind Sie Ihrer Auskunftspflicht nachgekommen? Stichtag war der 07. Juni 2023. 

Die Neufassung des § 32d UrhG regelt, dass Vertragspartner von Urheber*innen diesen  
mindestens einmal im Jahr unaufgefordert Auskunft über den Nutzungsumfang  
ihrer Werke (Illustrationen, Fotografien, Texte etc.) zu erteilen haben.  

Bitte folgen Sie der Transparenzvorschrift – sofern nicht schon geschehen – und  
lassen Sie Ihren Kreativpartner*innen zeitnah die entsprechenden Verwertungs- 
übersichten zukommen. 

Die Auskunftspflicht gilt auch für Verträge, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes am  
7. Juni 2021 geschlossen worden sind. Die Auskunft bezieht sich sowohl auf das einzelne  
Werk als auch auf die Auswertung von Gesamtwerken, in denen Einzelwerke verwendet  
wurden. Diese Verpflichtung kann auch in individuellen Verträgen mit Urheber*innen  
nicht ausgeschlossen werden. 

Ausbleibende Auskünfte können fortan von Urheber*innen bei ihren Vertragspartner*innen 
angemahnt werden. Zur Durchsetzung der Auskunftspflicht wird in § 36d Berufsverbänden ein 
eigener Klageanspruch eingeräumt. Sollte die geschuldete Auskunft von einem Unternehmen  
in mehreren Fällen ausbleiben, können Urheberverbände wie die Illustratoren Organisation 
Verstöße gegen die Auskunftspflicht gerichtlich verfolgen.  

Unsere 2.800 Mitglieder, professionell tätige Illustrator*innen, freuen sich auf Post von Ihnen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand der Illustratoren Organisation e.V. 
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